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RESOLUTION 67/111

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/420, Ziff. 8)1.

67/111. Friedensuniversität

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/83 vom 10. Dezember 2009, in der sie darauf hinwies, dass sie in
ihrer Resolution 34/111 vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errichtung der Friedensuniversität als
spezialisiertes internationales Zentrum für Hochschulbildung, Forschung und die Verbreitung von Wissen
mit der gezielten Ausrichtung auf Ausbildung und Bildung für den Frieden und seine universale Förderung
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hatte, sowie auf alle früheren Resolutionen zu die-
sem Punkt,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Generalversammlung in ihrer Resolution 35/55 vom 5. Dezember
1980 die Errichtung der Friedensuniversität entsprechend dem in der Anlage zu der genannten Resolution
enthaltenen Internationalen Übereinkommen über die Errichtung der Friedensuniversität billigte,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den energischen Maßnahmen, die der Generalsekretär im Be-
nehmen mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur und mit Ermutigung und Unterstützung der Regierung Costa Ricas unternahm, um die Universität neu
zu beleben, 

in Anerkennung der wichtigen und vielfältigen Aktivitäten, die die Universität dank der wertvollen Un-
terstützung und der Beiträge von Regierungen, Stiftungen und nichtstaatlichen Organisationen im Zeitraum
2010-2012 durchgeführt hat, insbesondere der Fortschritte bei der weiteren Ausarbeitung und Durchführung
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ionisierenden Strahlung jeglichen Ursprungs, fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer achtund-
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

6. billigt  die Absichten und Pläne des Wissenschaftlichen Ausschusses im Hinblick auf die
Durchführung seines Arbeitsprogramms der wissenschaftlichen Überprüfung und Bewertung im Auftrag
der Generalversammlung, insbesondere seine Absicht, auf seiner nächsten Tagung die Bewertung der
Strahlenbelastung und der Strahlungsrisiken, die dem Unfall nach dem schweren Erdbeben und dem Ts-
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RESOLUTION 67/113

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/422, Ziff. 15)10.

67/113. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. Dezember 1996, 54/68 vom 6. Dezember 1999,
59/2 vom 20. Oktober 2004, 61/110 und 61/111 vom 
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ernsthaft besorgt über die verheerenden Auswirkungen von Katastrophen14, 

in dem Wunsche, die internationale Koordinierung und Zusammenarbeit im Bereich des Katastrophen-
managements und der Notfallmaßnahmen weltweit zu verbessern, indem allen Ländern ermöglicht wird, ver-
stärkt auf weltraumgestützte Dienste zuzugreifen und sie zu nutzen, und indem der Kapazitätsaufbau und die
institutionelle Stärkung im Bereich des Katastrophenmanagements, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, gefördert werden,

zutiefst davon überzeugt, dass die Nutzung der Weltraumwissenschaft und -technik und ihre Anwen-
dungen in Bereichen wie Telemedizin, Teleunterricht, Katastrophenmanagement, Umweltschutz und andere
Anwendungen auf dem Gebiet der Erdbeobachtung dazu beitragen, die Ziele der Weltkonferenzen der Ver-
einten Nationen zu verschiedenen Aspekten der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung, ins-
besondere die Beseitigung der Armut, zu verwirklichen,

in dieser Hinsicht begrüßend, dass auf der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) abge-
haltenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung anerkannt wurde, welch wichtige
Rolle die Weltraumforschung und -technik bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung spielt15,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums über seine
fünfundfünfzigste Tagung16, 

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums (Weltraumaus-
schuss) über seine fünfundfünfzigste Tagung16;

2. stimmt darin überein, dass der Weltraumausschuss auf seiner sechsundfünfzigsten Tagung unter
Berücksichtigung der Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, die auf seiner fünfund-
fünfzigsten Tagung empfohlenen Sachpunkte17 behandeln soll;

3. stellt fest, dass der Unterausschuss Recht des Weltraumausschusses auf seiner einundfünfzigsten
Tagung seine Tätigkeit18
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6. stellt fest, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik des Weltraumausschusses auf seiner
neunundvierzigsten Tagung seine Tätigkeit21 entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung in ihrer
Resolution 66/71 fortgesetzt hat;

7. stimmt darin überein, dass der Unterausschuss Wissenschaft und Technik auf seiner fünfzigsten
Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, die von dem
Weltraumausschuss empfohlenen Sachpunkte behandeln und die von ihm empfohlenen Arbeitsgruppen wie-
der einberufen soll22;

8. stellt anerkennend fest, dass einige Staaten über nationale Mechanismen bereits freiwillige Maß-
nahmen zur Eindämmung des Weltraummülls durchführen, die mit den Leitlinien für die Eindämmung des
Weltraummülls des Interinstitutionellen Koordinierungsausschusses für Weltraummüll und den Leitlinien
für die Eindämmung des Weltraummülls des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums23 im
Einklang stehen, die sich die Generalversammlung in ihrer Resolution 62/217 zu eigen machte;

9. bittet die anderen Staaten, über die maßgeblichen nationalen Mechanismen die Leitlinien für die
Eindämmung des Weltraummülls des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums umzusetzen; 

10. hält es für unerlässlich, dass die Staaten dem Problem der Zusammenstöße von Weltraumgegen-
ständen, namentlich solchen, die nukleare Energiequellen verwenden, mit Weltraummüll ebenso mehr Be-
achtung schenken wie anderen Aspekten des Weltraummülls, fordert die Fortsetzung der einzelstaatlichen
Forschungsarbeiten über diese Frage, die Entwicklung besserer Technologien zur Überwachung von Welt-
raummüll und die Zusammenstellung und Verbreitung von Daten über Weltraummüll, vertritt außerdem die
Auffassung, dass dem Unterausschuss Wissenschaft und Technik im Rahmen des Möglichen Informationen
darüber zur Verfügung gestellt werden sollen, und stimmt darin überein, dass es internationaler Zusammen-
arbeit bedarf, damit vermehrt geeignete und kostengünstige Strategien zur Minimierung der Auswirkungen
von Weltraummüll auf künftige Raumfahrtmissionen erarbeitet werden können;

11. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als we-
sentliche Voraussetzung für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Welt-
raum beizutragen;

12. billigt  das Programm der Vereinten Nationen für Raumfahrtanwendungen für das Jahr 2013, das
der Sachverständige für Raumfahrtanwendungen dem Weltraumausschuss vorgeschlagen und das der Welt-
raumausschuss gebilligt hat24; 

13. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch künftig zu dem Treuhandfonds für das Pro-
gramm der Vereinten Nationen für Raumfahrtanwendungen beizutragen, um das Sekretariats-Büro für Welt-
raumfragen verstärkt in die Lage zu versetzen, technische und juristische Beratungsdienste in den vorrangi-
gen Themenbereichen zu erbringen;

14. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschritten im Rahmen der Plattform der Vereinten
Nationen für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement (UN-SPIDER) und ermutigt
die Mitgliedstaaten zur freiwilligen Bereitstellung der notwendigen zusätzlichen Ressourcen für das Pro-
gramm, damit UN-SPIDER und seine regionalen Unterstützungsbüros die Mitgliedstaaten stärker unterstüt-
zen können; 

15. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den vom Internationalen Ausschuss für globale Satelliten-
navigationssysteme erzielten kontinuierlichen Fortschritten im Hinblick auf die Kompatibilität und Inter-
operabilität der globalen und regionalen weltraumgestützten Systeme für Positionsbestimmung, Navigation
und Zeitbestimmung sowie bei der Förderung des Einsatzes globaler Satellitennavigationssysteme und ihrer

21 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 20 (A/67/20), Kap. II.C, und
A/AC.105/1001.
22 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 20 (A/67/20), Ziff. 190-195.
23 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 20 (A/62/20), Ziff. 117 und 118 und Anhang.
24 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 20 (A/67/20), Ziff. 89, und A/AC.105/1011, Abschn. II und III und Anhang III. 
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Integration in die nationale Infrastruktur, insbesondere in den Entwicklungsländern, und nimmt außerdem
mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der Internationale Ausschuss seine siebente Tagung vom 5. bis 9. No-
vember 2012 in Beijing abhielt;

16. stellt außerdem mit Befriedigung fest, dass die afrikanischen Regionalzentren für Ausbildung auf
dem Gebiet der Weltraumwissenschaft und -technik in Französisch und Englisch mit Sitz in Marokko bezie-
hungsweise Nigeria sowie das in Indien ansässige Ausbildungszentrum für Weltraumwissenschaft und -tech-
nik in Asien und im Pazifik und das Regionale Ausbildungszentrum für Weltraumwissenschaft und -technik
für Lateinamerika und die Karibik mit Campus in Brasilien und Mexiko, die den Vereinten Nationen ange-
gliedert sind, ihre Ausbildungsprogramme im Jahr 2012 fortgesetzt haben, und stimmt darin überein, dass die
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23. stellt anerkennend fest, dass die Gruppe für Erdbeobachtung durch die Behandlung von Fragen in
Bezug auf die Nutzung aus dem Weltraum gewonnener Geodaten zugunsten der nachhaltigen Entwicklung
zu der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung beigetragen hat;

24. erklärt erneut, dass die Vorteile der Raumfahrttechnik und ihrer Anwendungen weiterhin insbe-
sondere den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung und damit zusammenhängende Gebiete zur Kenntnis gebracht werden sollen und
dass der Einsatz der Raumfahrttechnik bei den Anstrengungen zur Erreichung der Ziele dieser Konferenzen
und Gipfeltreffen und zur Umsetzung der Millenniums-Erklärung gefördert werden soll;

25. begrüßt die vermehrten Anstrengungen zur weiteren Stärkung der Interinstitutionellen Tagung
über Weltraumtätigkeiten und fordert die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
diejenigen, die an der Interinstitutionellen Tagung beteiligt sind, nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit
dem Weltraumausschuss weiter zu prüfen, wie die Weltraumwissenschaft und -technik und ihre Anwendun-
gen zur Umsetzung der Millenniums-Erklärung auf dem Gebiet der Entwicklung beitragen könnten, insbe-
sondere in Bereichen, die unter anderem mit der Ernährungssicherheit und mit erweiterten Bildungschancen
zusammenhängen;

26. ersucht die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, die anderen internationalen Organi-
sationen und den Generalsekretär, ihre Zusammenarbeit mit dem Weltraumausschuss fortzusetzen und gege-
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Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalkommissars des Hilfswerks für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 201133,

im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Bedürfnisse der Palästinaflüchtlinge in allen Einsatzge-
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Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nami-
bia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Paraguay,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe, Sin-
gapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Honduras, Panama, Papua-Neuguinea.

67/115. Infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten vertriebene
Personen

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom 4. Juli 1967, 2341 B (XXII) vom 19. Dezember
1967 und alle späteren diesbezüglichen Resolutionen, 

sowie unter Hinweis
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Selbstverwaltung vom 13. September 199338 vereinbarten Mechanismus für die Rückkehr der vertriebenen
Personen; 

3. unterstützt
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terkünfte behindern, mit der Aufforderung an Israel, zu gewährleisten, dass wesentliche Baumaterialien un-
gehindert in den Gazastreifen eingeführt werden können, und gleichzeitig Kenntnis nehmend von den jüngs-



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

349

sowie beklagend, dass während der Militäroperationen von Dezember 2008 bis Januar 2009 in den
Schulen des Hilfswerks Flüchtlingskinder von den israelischen Besatzungstruppen getötet und verwundet
wurden, 

tief besorgt über die anhaltenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und des Zugangs des Perso-
nals, der Fahrzeuge und der Güter des Hilfswerks sowie die Verletzung, Drangsalierung und Einschüchte-
rung seines Personals, die die Tätigkeit des Hilfswerks untergraben und behindern, namentlich seine Fähig-
keit, unverzichtbare Grund- und Nothilfedienste zu erbringen, 

im Bewusstsein des Abkommens zwischen dem Hilfswerk und der Regierung Israels, 

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten Abkommen, das in dem Schriftwechsel zwi-
schen dem Hilfswerk und der Palästinensischen Befreiungsorganisation enthalten ist47, 

1. bekräftigt, dass die wirksame Arbeit des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlin-
ge im Nahen Osten in allen Einsatzgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein wird; 

2. dankt dem Generalkommissar des Hilfswerks sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre un-
ermüdlichen Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit, insbesondere angesichts der schwierigen Bedingun-
gen, der Instabilität und der Krisen im vergangenen Jahr; 

3. spricht dem Hilfswerk ihre besondere Anerkennung für die unverzichtbare Rolle aus, die es in den
mehr als 60 Jahren seines Bestehens bei der Bereitstellung grundlegender Dienste für das Wohlergehen, die
menschliche Entwicklung und den Schutz der Palästinaflüchtlinge und der Linderung ihrer Not übernommen
hat; 

4. dankt den Gastregierungen für die wichtige Unterstützung und Zusammenarbeit, die sie dem
Hilfswerk bei der Erfüllung seiner Aufgaben gewähren; 

5. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und ersucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und
die Generalversammlung über seine Aktivitäten unterrichtet zu halten; 

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung
des Hilfswerks48 und von ihren Bemühungen, zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks
beizutragen, und ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für die Durchführung ihrer Arbeit erfor-
derlichen Dienstleistungen und Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

7. lobt das Hilfswerk für seine sechsjährige mittelfristige Strategie, die im Januar 2010 begann, und
den Generalkommissar für seine anhaltenden Anstrengungen zur Erhöhung der Haushaltstransparenz und der
Effizienz des Hilfswerks, die sich im Programmhaushaltsplan des Hilfswerks für den Zweijahreszeitraum
2012-201349 niederschlagen; 

8. lobt das Hilfswerk außerdem dafür, dass es seine Reformmaßnahmen trotz schwieriger Einsatzbe-
dingungen fortgeführt hat, und fordert es nachdrücklich auf, weiter möglichst effiziente Verfahren anzuwen-
den, um die Betriebs- und Verwaltungskosten zu senken und die Ressourcen bestmöglich einzusetzen; 

9. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Stärkung der
Managementkapazität des Hilfswerks50 und fordert ferner alle
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11. legt dem Hilfswerk nahe, den betroffenen Palästinaflüchtlingen in der Arabischen Republik Syri-
en sowie denjenigen, die in Nachbarländer geflohen sind, im Einklang mit seinem Mandat verstärkte Hilfe zu
gewähren, wie in dem konsolidierten Plan für humanitäre Maßnahmen für die Arabische Republik Syrien im
Einzelnen dargelegt, und fordert die Geber auf, das Hilfswerk in dieser Hinsicht dringend zu unterstützen;

12. begrüßt die Fortschritte, die das Hilfswerk beim Wiederaufbau des Flüchtlingslagers Nahr el-Ba-
red im nördlichen Libanon bisher erzielt hat, und fordert, den Wiederaufbau zügig abzuschließen, den infolge
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22. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von dem Erfolg des Mikrofinanzierungsprogramms
des Hilfswerks und fordert das Hilfswerk auf, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen
auch künftig zur Schaffung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität für die Palästinaflüchtlinge in allen Ein-
satzgebieten beizutragen; 

23. wiederholt ihre Appelle an alle Staaten, die Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen, zusätzlich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks weiterhin und verstärkt Son-
dermittel für Zuschüsse und Stipendien für die Hochschulbildung von Palästinaflüchtlingen zu veranschla-
gen und zur Schaffung von Berufsausbildungszentren für Palästinaflüchtlinge beizutragen, und ersucht das
Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel zu
fungieren; 

24. fordert alle Staaten, die Sonderorganisationen und die nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, ihre Beiträge für das Hilfswerk dringend zu erhöhen, um so die anhaltenden, zunehmenden
und gravierenden finanziellen Schwierigkeiten und die Unterfinanzierung anzugehen, insbesondere in Be-
zug auf das Defizit im ordentlichen Haushalt des Hilfswerks und in Anbetracht der Verschärfung der finan-
ziellen Engpässe durch die aktuelle humanitäre Lage und die Instabilität vor Ort, die zu einem Anstieg der
Ausgaben, insbesondere für Nothilfedienste, geführt haben, und die wertvolle und notwendige Arbeit zu
unterstützen, die das Hilfswerk leistet, um den Palästinaflüchtlingen in allen Einsatzgebieten Hilfe zu ge-
währen.

RESOLUTION 67/117

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
173 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/423, Ziff. 16)54:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Papua-Neuguinea.

54 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Bah-
rain, Bangladesch, Belgien, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indonesien, Irak, Irland, Italien, Jemen, Jor-
danien, Katar, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Südafrika, Sudan, Tschechi-
sche Republik, Tunesien, Ungarn, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Zypern und Staat Palästina.
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67/117. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. Dezember 1948 und 36/146 C vom 16. Dezem-
ber 1981 und alle ihre späteren Resolutionen zu dieser Frage,

Kenntnis nehmend von dem nach ihrer Resolution 66/75 vom 9. Dezember 2011 vorgelegten Bericht
des Generalsekretärs55 sowie von dem Bericht der Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästi-
na für den Zeitraum vom 1. September 2011 bis 31. August 201256,

unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte57 und in den Grundsätzen
des Völkerrechts die Grundregel bestätigt wird, dass niemand willkürlich seines Eigentums beraubt werden
darf,

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) vom 14. Dezember 1950, in der sie die Ver-
gleichskommission anwies, in Absprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen zum Schutz der Rechte,
des Grundbesitzes und der Interessen der Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben,

feststellend, dass das Programm zur Erfassung und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zwei-
undzwanzigsten Fortschrittsbericht der Vergleichskommission58 abgeschlossen ist und dass das Katasteramt
über ein Verzeichnis der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über die Lage, die Größe und an-
dere Merkmale der arabischen Grundstücke verfügt,

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Erhaltung und Modernisierung der vorhandenen Aufzeichnun-
gen der Vergleichskommission, einschließlich der Katasteraufzeichnungen, und betonend, wie wichtig diese
Aufzeichnungen für eine gerechte Lösung des Schicksals der Palästinaflüchtlinge im Einklang mit Resolu-
tion 194 (III) sind,

unter Hinweis darauf, dass die Palästinensische Befreiungsorganisation und die Regierung Israels im
Rahmen des Nahost-Friedensprozesses in der Prinzipienklärung über vorübergehende Selbstverwaltung vom
13. September 199359 übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen des endgültigen Status aufzuneh-
men, namentlich über die wichtige Flüchtlingsfrage,

1. erklärt erneut, dass die Palästinaflüchtlinge nach den Grundsätzen von Billigkeit und Gerechtig-
keit Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen haben;

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der Vergleichskommission der Vereinten Natio-
nen für Palästina alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grundbesitzes sowie arabischer Ver-
mögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zu ergreifen;

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur Durchführung dieser Resolution alle Einrich-
tungen und Hilfen zur Verfügung zu stellen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)





III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

355

der Wahrnehmung der ihm von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine Unparteilich-
keit; 

2. verlangt abermals, dass die Besatzungsmacht Israel im Einklang mit ihren Verpflichtungen als
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen mit dem Sonderausschuss bei der Erfüllung sameder Erfü
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RESOLUTION 67/119

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
171 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/424, Ziff. 18)72:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Ku-
ba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Male-
diven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von
Amerika. 

Enthaltungen: Kamerun, Papua-Neuguinea, Vanuatu.

67/119. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen 
in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und 
die anderen besetzten arabischen Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolution 66/77 vom 9. Dezember
2011,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats,

unter Hinweis auf die Landkriegsordnung in der Anlage zum Haager Abkommen IV von 190773, das
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten74 sowie auf die ein-
schlägigen Bestimmungen des Gewohnheitsrechts, namentlich soweit sie im Zusatzprotokoll I75 zu den vier
Genfer Abkommen76 kodifiziert sind,

72 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Ban-
gladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Ecuador, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Staat Palästina.
73 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York,
Oxford University Press, 1915). Amtliche deutschsprachige Fassungen: dRGBl. 1910 S. 107; öRGBl. Nr. 180/1913;
SR 0.515.112.
74 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; LGBl.
1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300.
75 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche 
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nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen77,
sowie der einschlägigen Berichte des Generalsekretärs78,

in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der sich aus der Charta der Vereinten Nationen
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einschlägigen Regeln des Gewohnheitsrechts darstellt, namentlich die in dem Zusatzprotokoll I82 zu den vier
Genfer Abkommen83 kodifizierten Regeln,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfol-
gen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet84 sowie unter Hinweis auf die Resolu-
tionen der Generalversammlung ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

feststellend, dass der Internationale Gerichtshof zu dem Schluss kam, dass die israelischen Siedlungen
in dem besetzten palästinensischen Gebiet (einschließlich in Ost-Jerusalem) unter Verstoß gegen das Völker-
recht errichtet wurden85,

Kenntnis nehmend von den jüngsten Berichten des Sonderberichterstatters des Menschenrechtsrats über
die Menschenrechtssituation in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten86,

unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorübergehende Selbstverwaltung vom 13. September
199387 und die darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der palästinensischen und der israeli-
schen Seite,

sowie unter Hinweis auf den Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts88 und insbesondere betonend, dass darin das Einfrieren jeglicher Siedlungs-
tätigkeit, einschließlich des sogenannten „natürlichen Wachstums“, und der Abbau aller seit März 2001 er-
richteten Siedlungsaußenposten gefordert wird und dass Israel seine diesbezüglichen Verpflichtungen und
Zusagen einhalten muss,

sich dessen bewusst, dass die israelische Siedlungstätigkeit unter anderem mit der Umsiedlung von
Staatsangehörigen der Besatzungsmacht in die besetzten Gebiete, der Beschlagnahme von Land, der Vertrei-
bung palästinensischer Familien, der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und sonstigen völkerrechtswidri-
gen Maßnahmen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung und die Zivilbevölkerung in dem besetzten sy-
rischen Golan einhergeht,

eingedenk der äußerst schädlichen Auswirkungen der israelischen Siedlungspolitik, -beschlüsse und
-aktivitäten auf die Bemühungen, den Friedensprozess wiederaufzunehmen und voranzubringen, auf die
Glaubwürdigkeit des Friedensprozesses und auf die Aussichten auf die Herbeiführung des Friedens im
Nahen Osten im Einklang mit der Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina, die vorsieht, dass sie in-
nerhalb anerkannter Grenzen, unter Zugrundelegung des Grenzverlaufs von vor 1967, Seite an Seite in
Frieden und Sicherheit leben,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, dass die Besatzungsmacht Israel die Siedlungstätig-
keit in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, unter Verstoß gegen das hu-
manitäre Völkerrecht, die einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, die zwischen den Parteien er-
zielten Übereinkünfte und die Verpflichtungen aus dem Fahrplan des Quartetts sowie unter Missachtung der
Forderungen der internationalen Gemeinschaft, alle Siedlungstätigkeiten einzustellen, fortsetzt,

insbesondere mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über den Bau und die Ausweitung der Sied-
lungen im besetzten Ost-Jerusalem und seiner Umgebung durch Israel, namentlich über seinen sogenann-
ten E-1-Plan, der darauf abzielt, seine unrechtmäßigen Siedlungen rund um das besetzte Ost-Jerusalem
miteinander zu verbinden und dieses weiter zu isolieren, die fortdauernde Zerstörung palästinensischer

82 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1362.
83 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl.
Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
84 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
85 Ebd., Gutachten, Ziff. 120.
86 A/HRC/20/32; siehe auch A/67/379.
87 A/48/486-S/26560, Anlage.
88 S/2003/529, Anlage.
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forderte, auch weiterhin Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, so unter anderem auch die Be-
schlagnahme von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige Gewalthandlungen seitens israelischer Siedler zu ver-
hindern, und in der er forderte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit und den Schutz der pa-
lästinensischen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/121

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
164 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/424, Ziff. 18)90:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Panama,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: El Salvador, Kamerun, Honduras, Papua-Neuguinea, Ruanda, Vanuatu.

67/121. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte91,

sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte92, den Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte92 und das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes93 und erklärend, dass diese Menschenrechtsübereinkünfte in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, geachtet werden müssen,

90 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Ban-
gladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Ecuador, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Staat Palästina.
91 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
92 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II 
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in Bekräftigung ihrer einschlägigen Resolutionen, namentlich der Resolution 66/79 vom 9. Dezember
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gewandt werden müssen, damit die palästinensische Zivilbevölkerung sich innerhalb des Gazastreifens frei
bewegen und ihn ungehindert betreten und verlassen kann,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhaltende systematische Verletzung der Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel, insbesondere durch übermäßige
Gewaltanwendung und Militäroperationen, die Tote und Verletzte unter der palästinensischen Zivilbevölke-
rung fordern, darunter Kinder, Frauen sowie gewaltfreie und friedliche Demonstranten, über die willkürliche
Haft und Gefangenhaltung von Palästinensern, die Anwendung von Kollektivstrafen, die Abriegelung von
Gebieten, die Beschlagnahme von Land, die Errichtung und den Ausbau von Siedlungen, den Bau einer Mau-
er in dem besetzten palästinensischen Gebiet, deren Verlauf von der Waffenstillstandslinie von 1949 ab-
weicht, die Zerstörung von Eigentum und Infrastruktur sowie alle anderen Maßnahmen, die Israel zur Ände-
rung des Rechtsstatus, der geografischen Beschaffenheit und der demografischen Zusammensetzung des be-
setzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, ergreift,

insbesondere ernsthaft besorgt über die kritische humanitäre, sozioökonomische und Sicherheitslage
im Gazastreifen, namentlich infolge der anhaltenden Abriegelungen 
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7. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich aller Akte des Terrors, der Provokation, der Auf-
wiegelung und der Zerstörung, insbesondere die übermäßige Anwendung von Gewalt durch die israelischen
Besatzungstruppen gegen palästinensische Zivilpersonen, insbesondere im Gazastreifen, die viele Tote und
eine große Zahl von Verletzten, namentlich unter den Kindern, gefordert und zu massiven Beschädigungen
und Zerstörungen von Häusern, Eigentum, lebenswichtiger Infrastruktur und öffentlichen Institutionen, dar-
unter Krankenhäuser, Schulen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, und von Agrarland sowie zur Bin-
nenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben;

8. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

366

Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-
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haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess auf allen Verhand-
lungsschienen ins Stocken geraten ist,

1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlägigen Resolutionen über den besetzten syri-
schen Golan Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Sicherheitsrats, in der der Rat un-
ter anderem beschloss, dass der Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, seiner Recht-
sprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist,
und verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss umgehend rückgängig macht;

2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äußeren Erscheinungsbilds, der demografischen
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1. nimmt Kenntnis von der Zunahme der Zahl und Komplexität der besonderen politischen Missio-
nen;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die allgemeinen grundsatzpolitischen Fragen in
Bezug auf die besonderen politischen Missionen, einschließlich ihrer Entwicklungen und Trends, sowie über
ihre Rolle bei den Tätigkeiten der Organisation im Zusammenhang mit der Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit vorzulegen und Empfehlungen zur Stärkung ihrer allgemeinen Transparenz
und Wirksamkeit abzugeben;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, regelmäßig einen für alle zugänglichen und interaktiven
Austausch über die allgemeinen grundsatzpolitischen Fragen im Zusammenhang mit den besonderen politi-
schen Missionen abzuhalten, um eine engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu fördern;

4. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung einen neuen Punkt
„Umfassende Überprüfung der besonderen politischen Missionen“ aufzunehmen, diesen Punkt dem Aus-
schuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) zuzuweisen und den ge-
nannten Bericht des Generalsekretärs unter diesem Punkt zu behandeln.

RESOLUTIONEN 67/124 A und B

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/426, Ziff. 12)108.

67/124. Informationsfragen

A

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT

Die Generalversammlung,
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betonend, dass die vorrangige Aufgabe der Hauptabteilung Presse und Information darin besteht, durch
ihre Kommunikationsarbeit der Öffentlichkeit sachlich richtige, unparteiische, umfassende, ausgewogene,
aktuelle und maßgebliche Informationen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Vereinten Natio-
nen zur Verfügung zu stellen, um mit höchster Transparenz die internationale Unterstützung für die Tätigkeit
der Organisation zu verstärken,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/107 B vom 10. Dezember 2010, die es ermöglichte, angemessene
Schritte zu unternehmen, um die Effizienz und Wirksamkeit der Hauptabteilung Presse und Information zu
steigern und größtmöglichen Nutzen aus ihren Ressourcen zu ziehen,

ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck bringend, dass das Gefälle zwischen den entwickelten Ländern
und den Entwicklungsländern im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie weiter zuge-
nommen hat und dass große Teile der Bevölkerung in den Entwicklungsländern aus den derzeit verfügbaren
Informations- und Kommunikationstechnologien keinen Nutzen ziehen, und in dieser Hinsicht die Notwen-
digkeit unterstreichend, die Ungleichgewichte in der gegenwärtigen Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnologien zu beheben, um sie gerechter, ausgewogener und wirksamer zu machen,

in dem Bewusstsein, dass die Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikations-
technologien weitreichende neue Chancen für wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung eröffnen
und bei der Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern eine wichtige Rolle spielen können, und
gleichzeitig hervorhebend, dass die Entwicklung dieser Technologien Herausforderungen und Risiken mit
sich bringt und zu einer weiteren Verschärfung der Disparitäten innerhalb der Länder und zwischen ihnen
führen könnte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/311 vom 19. Juli 2011 über Mehrsprachigkeit und hervorhebend,
wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung Presse und Information bei allen ihren Tätigkeiten alle Amtsspra-
chen der Vereinten Nationen angemessen einsetzt, um so das Gefälle zwischen der Verwendung des Engli-
schen und der Verwendung der anderen fünf Amtssprachen zu verringern, und wie wichtig es ist, dass die
volle Gleichbehandlung aller Amtssprachen der Vereinten Nationen bei allen Tätigkeiten der Hauptabteilung
sichergestellt wird,

I

Einleitung

1. ersucht den Generalsekretär, in Bezug auf die Informationspolitik und Informationstätigkeit der
Vereinten Nationen die in den einschlägigen Resolutionen enthaltenen Empfehlungen weiter vollständig um-
zusetzen;

2. erklärt erneut
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merksamkeit auf Frieden und Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte und auf so wichtige Fragen wie
die Beseitigung der Armut, einschließlich der globalen Nahrungsmittelkrise, die Konfliktprävention, die
nachhaltige Entwicklung, die HIV/Aids-Epidemie, den Kampf gegen den Terrorismus in allen seinen Arten
und Erscheinungsformen und die Bedürfnisse des afrikanischen Kontinents zu richten;

6. ersucht
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13. bekräftigt, dass die Hauptabteilung Presse und Information unter Beachtung der bestehenden
Mandate und im Einklang mit Artikel 5.6 der Regeln und Ausführungsbestimmungen für die Programmpla-
nung, die Programmaspekte des Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung und die Evaluie-
rungsmethoden116 eine Rangfolge der Prioritäten für ihr Arbeitsprogramm aufstellen muss, um ihre Botschaft
klarer herauszustellen und ihre Anstrengungen stärker zu bündeln und um ihre Programme auf der Grundlage
verbesserter Rückmeldungs- und Evaluierungsmechanismen auf die Bedürfnisse ihres Zielpublikums abzu-
stimmen;

14. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin alles zu tun, um sicherzustellen, dass die Veröffentli-
chungen sowie die sonstigen Informationsdienste des Sekretariats, einschließlich der Website der Vereinten
Nationen und des Pressedienstes der Vereinten Nationen, umfassend771 0 TD. e-
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21. begrüßt die laufenden Anstrengungen der Hauptabteilung Presse und Information, bei allen ihren
Tätigkeiten der Mehrsprachigkeit vermehrt Rechnung zu tragen, und betont, wie wichtig es ist, sicherzustel-
len, dass alle neu veröffentlichten Dokumente der Vereinten Nationen in allen sechs Amtssprachen, die In-
formationsmaterialien und alle älteren Dokumente der Vereinten Nationen über die Website der Vereinten
Nationen zugänglich gemacht werden und den Mitgliedstaaten ohne Verzögerung zur Verfügung stehen, und
betont ferner, wie wichtig es ist, ihre Resolution 65/311 vollständig durchzuführen;

Überwindung der digitalen Spaltung

22. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information, dazu beizutragen, dass der internationalen
Gemeinschaft stärker bewusst wird, wie wichtig die Umsetzung der Ergebnisdokumente des Weltgipfels
über die Informationsgesellschaft117
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des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um die Kommuni-
kation kohärenter zu gestalten und Doppelarbeit zu vermeiden;

29. betont, wie wichtig es für die wirksame Informationsversorgung der Entwicklungsländer ist, den
besonderen Bedürfnissen und Erfordernissen dieser Länder auf dem Gebiet der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie Rechnung zu tragen;

30. betont außerdem, wie wichtig die Bemühungen sind, die Publikumsarbeit der Vereinten Nationen
in den Mitgliedstaaten, die nicht durch das Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen erfasst wer-
den, zu verstärken, und legt dem Generalsekretär nahe, im Rahmen der Rationalisierung die Dienste des Net-
zes der Informationszentren auf diese Mitgliedstaaten auszudehnen;

31. betont ferner, dass die Hauptabteilung Presse und Information auch künftig die Veranschlagung
personeller und finanzieller Ressourcen für die Informationszentren der Vereinten Nationen in Entwick-
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und andere Krankheiten, die Bedürfnisse des afrikanischen Kontinents, die kritische wirtschaftliche und so-
ziale Lage in Afrika und die Prioritäten der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas118, die besonde-
ren Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Länder, die Schaffung eines ständigen Mahnmals für die Op-
fer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels, die Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen
Arten und Erscheinungsformen, den Dialog zwischen den Kulturen, eine Kultur des Friedens und der Tole-
ranz, die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl und die Verhütung von Völkermord, und ersucht die
Hauptabteilung, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern und den zuständigen Organisationen und
Organen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Welt-









III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

379



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

380

gramm „Die UNO arbeitet“, seine Partnerschaften mit globalen Mediennetzwerken und prominenten Für-
sprechern weiter auszubauen, und das Globale Lehr- und Lernprojekt, seine Tätigkeit weiter auf Lehrende
und Lernende in Grund- und Sekundarschulen auszuweiten;

76. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung Presse und Information das fortlaufende Pro-
gramm für Hörfunk-, Fernseh- und Pressejournalisten aus Entwicklungs- und Transformationsländern ent-
sprechend dem Auftrag der Generalversammlung weiter durchführt, und ersucht die Hauptabteilung, zu prü-
fen, wie der größtmögliche Nutzen aus dem Programm gezogen werden kann, indem unter anderem seine
Dauer verlängert und die Zahl der Teilnehmer erhöht wird;

77. begrüßt den zunehmend höheren Stellenwert der Bildungsarbeit und die Ausrichtung der Druck-
fassung und der Online-Ausgabe des UN Chronicle und legt dem UN Chronicle zu diesem Zweck nahe, auch
künftig mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Hochschulen Kopublikations-Partnerschaften zu ent-
wickeln und gemeinsame Bildungsaktivitäten und -veranstaltungen durchzuführen;

78. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information, den UN Chronicle weiter zu veröffentlichen,
mit dem Ziel, ihn auf kostenneutrale Weise weiter zu verbessern, und dem Informationsausschuss auf seiner
fünfunddreißigsten Tagung über die in dieser Sache erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten, und ersucht er-
neut darum, Optionen für die Veröffentlichung des UN Chronicle in allen sechs Amtssprachen vorzulegen;

79. stellt fest, dass die Hauptabteilung Presse und Information Anstrengungen unternimmt, im Rah-
men der bestehenden Mandate am Amtssitz der Vereinten Nationen und in anderen Büros der Vereinten Na-
tionen als nützliches Instrument der Kontaktarbeit mit der breiten Öffentlichkeit Ausstellungen zu wichtigen
Themen zu organisieren, die mit den Vereinten Nationen zusammenhängen, bekräftigt die wichtige Funk-
tion, die Führungen als Mittel zur Kontaktarbeit mit der breiten Öffentlichkeit besitzen, und ersucht den Ge-
neralsekretär, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass am Amtssitz und an anderen Dienstorten der Vereinten
Nationen Führungen als einkommenschaffende Maßnahmen durchgängig angeboten werden, insbesondere
in allen Amtssprachen der Vereinten Nationen;

80. stellt außerdem fest, dass die Hauptabteilung Presse und Information fortlaufend Anstrengungen
unternimmt, ihre Koordinierungsrolle für die Interaktion mit der Zivilgesellschaft in Bezug auf die von den
Mitgliedstaaten benannten Prioritäten und Anliegen der Organisation auszubauen, und stellt in dieser Hin-
sicht ferner fest, dass die Zivilgesellschaft sich zunehmend an den Aktivitäten der Vereinten Nationen betei-
ligt;

81. beglückwünscht im Geist der Zusammenarbeit die Vereinigung der bei den Vereinten Nationen
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chung der in der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Er-
klärung voll zu berücksichtigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 66/82 vom 9. Dezember 2011, in der sie den Sonderausschuss
ersuchte, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben weiter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte insbesondere im Hinblick auf die vom Sekre-
tariat zu erstellenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig ausreichende Informationen ge-
mäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta übermitteln,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs126, 

1. erklärt
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Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slow
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1. bekräftigt das Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf Selbstbestimmung im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung, wel-
che die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker enthält, sowie ihr
Recht darauf, ihre natürlichen Ressourcen zu nut
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schaften im Interesse der Völker dieser Gebiete, einschließlich der indigenen Bevölkerungsgruppen, und auf
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d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeres- und sonstigen natürlichen Ressourcen dieser Hoheits-
gebiete und die Notwendigkeit der Nutzung dieser Ressourcen zum Vorteil ihrer Bevölkerung;

11. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden Regionalorganisationen kon-
krete Vorschläge zur vollständigen Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
auszuarbeiten und diese Vorschläge ihren Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu unterbreiten;

12. empfiehlt außerdem den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Leitungsgremien die Durchführung der
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Na-
tionen zu prüfen;

13. erinnert an die von der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik verabschiedete
Resolution 574 (XXVII) vom 16. Mai 1998133, in der die Schaffung der notwendigen Mechanismen gefordert
wurde, die es ihren assoziierten Mitgliedern, namentlich den Gebieten ohne Selbstregierung, ermöglichen,
im Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversammlung an den Sondertagungen der Versammlung
zur Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Aktionspläne der Weltkonferenzen der Vereinten Natio-
nen, an denen diese Gebiete ursprünglich als Beobachter teilgenommen hatten, sowie an der Arbeit des Wirt-
schafts- und Sozialrats und seiner Nebenorgane teilzunehmen;

14. ersucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, in diesen Fragen auch künftig en-
gen Kontakt zum Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats zu wahren;

15. erinnert
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chung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutio-
nen, einschließlich dieser Resolution, erläutert werden;

21. bekundet dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerkennung für seine Aussprache und seine Reso-
lution zu dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderausschuss auch weiterhin geeignete
Maßnahmen zur Koordinierung der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen bei der Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung zu erwägen;

22. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär regelmäßig über die Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

23. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Leitungsgremien der entsprechenden Sonder-
organisationen und der den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen zuzuleiten, da-
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Staaten angebotenen Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen Einrichtungen
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mit der Aufforderung an alle Parteien und die Staaten der Region, mit dem Generalsekretär und seinem
Persönlichen Gesandten sowie miteinander uneingeschränkt zusammenzuarbeiten,

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Nationen gegenüber dem Volk von Westsahara
haben,

in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die der Generalsekretär und sein Persönlicher Ge-
sandter in dem Bemühen um eine für beide Seiten annehmbare politische Lösung der Streitigkeit unterneh-
men, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara vorsieht,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker für das
Jahr 2012137,

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs138,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs138;

2. unterstützt den mit der Resolution 1754 (2007) des Sicherheitsrats in Gang gesetzten und aufgrund
der Ratsresolutionen 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011) und 2044 (2012) auf-
rechterhaltenen Verhandlungsprozess mit dem Ziel, eine gerechte, dauerhafte und für beide Seiten annehm-
bare politische Lösung herbeizuführen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara vorsieht, und
würdigt den Generalsekretär und seinen Persönlichen Gesandten für Westsahara für ihre diesbezüglichen Be-
mühungen;

3. begrüßt die Entschlossenheit der Parteien, weiter politischen Willen zu beweisen und in einer dia-
logfördernden Atmosphäre zu arbeiten, um in gutem Glauben und ohne Vorbedingungen in eine intensivere
Verhandlungsphase einzutreten, unter Kenntnisnahme der Bemühungen und Entwicklungen seit 2006, und
so die Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871
(2009), 1920 (2010), 1979 (2011) und 2044 (2012) und den Erfolg der Verhandlungen sicherzustellen;

4. begrüßt außerdem die am 18. und 19. Juni 2007, am 10. und 11. August 2007, vom 7. bis 9. Januar
2008 und vom 16. bis 18. März 2008 in Anwesenheit der Nachbarländer und unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen geführten laufenden Verhandlungen zwischen den Parteien;

5. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zusammenzuarbeiten,
und fordert sie auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht nachzukommen;

6. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in Westsahara weiter zu prüfen und
der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

7. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 67/130

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/431, Ziff. 25)139.

67/130. Neukaledonien-Frage
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nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker für das Jahr 2012140,

in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Rechts der Völker auf Selbstbe-
stimmung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. De-
zember 1960,

feststellend, dass die positiven Maßnahmen wichtig sind, welche die französischen Behörden in Zusam-
menarbeit mit allen Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien ergreifen, um die politische, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung in dem Gebiet zu fördern, namentlich die Maßnahmen auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes und zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs und des Drogenhandels, mit dem Ziel, einen Rahmen
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18. begrüßt ferner die Bedeutung, die die Vertragsparteien der Abkommen von Matignon und Nou-
méa größeren Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, Beschäftigung, Ausbildung, Bildung und Ge-
sundheitsversorgung in Neukaledonien beimessen;

19. nimmt Kenntnis von der finanziellen Hilfe, welche die Regierung Frankreichs dem Gebiet in Be-
reichen wie Gesundheit, Bildung, Zahlung von Gehältern im öffentlichen Dienst und Finanzierung von Ent-
wicklungsprogrammen gewährt;

20. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass eine aus hochrangigen Vertretern bestehende Fachdelega-
tion der Melanesischen Speerspitzengruppe vom 14. bis 18. November 2011 Neukaledonien besuchte, gemäß
den Empfehlungen des Gipfeltreffens der politischen Führer der Melanesischen Speerspitzengruppe am
31. März 2011 betreffend die jährliche Beobachtung und Bewertung des Abkommens von Nouméa, und dass
vom 13. bis 18. August 2012 der zweite Besuch der hochrangigen ministeriellen Mission der Melanesischen
Speerspitzengruppe stattfand;

21. begrüßt es, dass die Kanaken über die Kanakische sozialistische Front der nationalen Befreiung,
seit diese 1990 Vollmitglied der Melanesischen Speerspitzengruppe wurde, kontinuierlich an allen Gipfel-
treffen der politischen Führer der Melanesischen Speerspitzengruppe teilgenommen haben;

22. erkennt den Beitrag an, den das Jean-Marie-Tjibaou-Kulturzentrum zum Schutz der indigenen ka-
nakischen Kultur Neukaledoniens leistet;

23. nimmt Kenntnis von den positiven Initiativen zum Schutz der natürlichen Umwelt Neukaledoni-
ens, namentlich von der Operation „Zonéco“, deren Auftrag darin besteht, die Meeresressourcen innerhalb
der Wirtschaftszone Neukaledoniens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren;

24. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen Australien, Frankreich und Neuseeland bei der Überwa-
chung der Fischfanggebiete entsprechend den von Frankreich auf aufeinanderfolgenden Frankreich-Ozeani-
en-Gipfeln geäußerten Wünschen;

25. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neukaledonien und den Völkern des Südpazifiks so-
wie die positiven Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die Gebietsbehörden derzeit ergrei-
fen, um den weiteren Ausbau dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich des am 26. Januar 2012 un-
terzeichneten Abkommens über die Aufnahme neukaledonischer Delegierter in französische diplomatische
und konsularische Missionen in der Pazifikregion und vereinfachter Verfahren für die Erteilung von Kurz-
zeitvisa für die Länder des Südpazifiks;

26. begrüßt es, dass Neukaledonien an der zweiundvierzigsten Tagung der Führer des Pazifikinsel-
Forums, die am 7. und 8. September 2011 in Auckland (Neuseeland) stattfand, als assoziiertes Mitglied teil-
nahm, und nimmt Kenntnis von dem fortbestehenden Wunsch des Gebiets, Vollmitglied des Forums zu wer-
den;

27. verweist darauf, dass Delegationen aus Ländern der pazifischen Region Neukaledonien nach wie
vor Besuche auf hoher Ebene abstatten und dass hochrangige Delegationen aus Neukaledonien Mitgliedslän-
der des Pazifikinsel-Forums besuchen;

28. begrüßt die kooperative Haltung anderer Staaten und Gebiete in der Region gegenüber Neukale-
donien, seinen wirtschaftlichen und politischen Bestrebungen und seiner zunehmenden Beteiligung an regio-
nalen und internationalen Angelegenheiten;

29. begrüßt außerdem, dass Neukaledonien vom 27. August bis 10. September 2011 die Pazifikspiele
ausrichtete, an denen 22 Länder der Pazifikregion teilnahmen, wodurch die regionale Integration gefördert
wurde;

30. begrüßt ferner die Ausrichtung des vierten Melanesischen Kunstfestivals der Melanesischen
Speerspitzengruppe vom 12. bis 24. September 2010, das von der Kanakischen sozialistischen Front der na-
tionalen Befreiung, den kanakischen Gemeinschaften und Neukaledonien organisiert wurde;

31. beschließt, den Prozess, der sich infolge der Unterzeichnung des Abkommens von Nouméa in
Neukaledonien im Gang befindet, fortlaufend weiter zu verfolgen;

32. ersucht den Sonderausschuss, die Prüfung der Frage Neukaledoniens, eines Gebiets ohne Selbst-
regierung, fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht
zu erstatten.
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67/132. Die Fragen der Amerikanischen Jungferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas,
Bermudas, der Britischen Jungferninseln, Guams, der Kaimaninseln, Montserrats, Pitcairns, 
St. Helenas und der Turks- und Caicosinseln

A

ALLGEMEINES

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Fragen der Gebiete ohne Selbstregierung Amerikanische Jungferninseln, Ameri-
kanisch-Samoa, Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Guam, Kaimaninseln, Montserrat, Pitcairn,
St. Helena und Turks- und Caicosinseln, im Folgenden als „Hoheitsgebiete“ bezeichnet,

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker für
2012146,

unter Hinweis auf alle diese Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten
Nationen, darunter insbesondere die Resolutionen, die von der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung zu den jeweiligen in den vorliegenden Resolutionen behandelten Hoheitsgebieten verab-
schiedet wurden,

anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungsoptionen der Hoheitsgebiete zulässig sind, so-
fern sie den frei geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung entsprechen und mit den in den Reso-
lutionen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960, 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960
und in anderen Versammlungsresolutionen klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) mit den Grundsätzen, von denen sich die Mitgliedstaaten
leiten lassen sollen, um festzustellen, ob eine Verpflichtung besteht, die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta
der Vereinten Nationen vorgesehenen Informationen zu übermitteln,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass es 52 Jahre nach Verabschiedung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker147 noch immer eine Reihe von Gebieten
ohne Selbstregierung gibt,

sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, dass die Erklärung unter Berücksichtigung des von den Verein-
ten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2020 und der Aktionspläne für
die Zweite148 und Dritte Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus auch weiterhin wirk-
sam verwirklicht wird,

in der Erkenntnis, dass die jeweiligen Besonderheiten und die Bestrebungen der Völker der Hoheitsge-
biete flexible, praktische und innovative Selbstbestimmungsansätze erfordern, ungeachtet der Größe, der
geografischen Lage, der Einwohnerzahl oder der natürlichen Ressourcen des Hoheitsgebiets,

in Anbetracht der erklärten Haltung der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu den ihrer Verwaltung unterstehenden
Gebieten ohne Selbstregierung,

sowie in Anbetracht der in einigen Gebieten ohne Selbstregierung eingetretenen Entwicklungen in Be-
zug auf die Verfassung, die sich auf die interne Verwaltungsstruktur auswirken und über die der Sonderaus-
schuss informiert wurde,

überzeugt, dass sich die Entwicklung des künftigen politischen Status der Hoheitsgebiete auch weiter-
hin an den Wünschen und Bestrebungen ihrer Völker orientieren soll und dass Referenden, freien und fairen

146 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 23 und Korrigendum (A/67/23 und Corr.1),
Kap. IX.
147 Resolution 1514 (XV).
148 A/56/61, Anhang.
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Wahlen und anderen Formen der Volksbefragung eine wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, über
die Wünsche und Bestrebungen der Bevölkerung Aufschluss zu erhalten,

sowie überzeugt, dass alle Verhandlungen über die Festlegung des Status eines Hoheitsgebiets unter ak-
tiver Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung dieses Hoheitsgebiets, unter der Ägide der Vereinten
Nationen und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls stattfinden müssen und dass die Auffas-
sungen der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung betreffend ihr Recht auf Selbstbestimmung ermittelt
werden sollen,

feststellend, dass einige Gebiete ohne Selbstregierung ihre Besorgnis über das von einigen Verwal-
tungsmächten gegen den Willen der Hoheitsgebiete selbst angewandte Verfahren zum Ausdruck gebracht ha-
ben, in den Hoheitsgebieten anzuwendende Gesetze zu ändern oder zu erlassen, entweder durch Verordnun-
gen, die die Anwendung der internationalen vertraglichen Verpflichtungen der Verwaltungsmacht auf die
Hoheitsgebiete vorsehen, oder durch die einseitige Anwendung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

im Bewusstsein der Bedeutung, die dem internationalen Finanzdienstleistungs- und dem Tourismussek-
tor für die Volkswirtschaften einiger Gebiete ohne Selbstregierung zukommt,
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mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Beitrag, den die Sonderorganisationen und andere Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik und die Wirtschafts- und Sozialkom-
mission für Asien und den Pazifik, sowie regionale Institutionen wie die Karibische Entwicklungsbank, die
Karibische Gemeinschaft, die Organisation der ostkaribischen Staaten, das Pazifikinsel-Forum und die Ein-
richtungen des Rates der Regionalorganisationen im Pazifik zur Entwicklung einiger Hoheitsgebiete leisten,

in Anbetracht dessen, dass die Vertreterin der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Kari-
bik auf dem vom 31. Mai bis 2. Juni 2011 in Kingstown abgehaltenen Karibischen Regionalseminar erklärt
hat, dass alle sechs karibischen Gebiete ohne Selbstregierung aktive assoziierte Mitglieder der Wirtschafts-
kommission sind,

sich dessen bewusst, dass der Menschenrechtsausschuss im Rahmen seines Mandats nach dem Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte149 den Stand des Selbstbestimmungsprozesses unter an-
derem auch in den vom Sonderausschuss untersuchten kleinen Inselhoheitsgebieten überprüft,

unter Hinweis auf die kontinuierlichen Anstrengungen, die der Sonderausschuss zur kritischen Über-
prüfung seiner Arbeit unternimmt, um im Hinblick auf die Erreichung seiner mandatsmäßigen Ziele geeig-
nete und konstruktive Empfehlungen vorzulegen und entsprechende Beschlüsse zu fassen,

in der Erkenntnis, dass die vom Sekretariat ausgearbeiteten jährlichen Arbeitspapiere über die Entwick-
lungen in jedem der kleinen Hoheitsgebiete150 sowie die von Sachverständigen, Wissenschaftlern, nichtstaat-
lichen Organisationen und anderen Quellen bereitgestellten Fachdokumente und -informationen wesentlich
zur Aktualisierung dieser Resolutionen beigetragen haben,

unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs über die Zweite Internationale Dekade für die Be-
seitigung des Kolonialismus151,

1. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf Selbstbe-
stimmung, gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Resolution 1514 (XV) der Generalversamm-
lung mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker;

2. bekräftigt außerdem, dass es im Entkolonialisierungsprozess keine Alternative zum Grundsatz der
Selbstbestimmung gibt, die auch ein grundlegendes Menschenrecht ist, das in den einschlägigen Menschen-
rechtsübereinkünften anerkannt wird;

3. bekräftigt ferner, dass es letztlich Sache der Völker der Hoheitsgebiete selbst ist, ihren künftigen
politischen Status im Einklang mit den diesbezüglichen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und den
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung frei zu bestimmen, und wiederholt in diesem Zusam-
menhang die seit langem an die Verwaltungsmächte gerichtete Aufforderung, gemeinsam mit den Gebietsre-
gierungen und den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen Programme der politischen Bil-
dung für die Hoheitsgebiete auszuarbeiten, um die Bevölkerung in Übereinstimmung mit den legitimen Mög-
lichkeiten hinsichtlich ihres politischen Status, beruhend auf den in der Versammlungsresolution 1541 (XV)
und in anderen einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen klar festgelegten Grundsätzen, über ihr Recht
auf Selbstbestimmung aufzuklären;

4. betont, wie wichtig es für den Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ist, von den Auffassungen und
Wünschen der Völker der Hoheitsgebiete in Kenntnis gesetzt zu werden und zu einem besseren Verständnis
ihrer Lebensbedingungen zu gelangen, einschließlich der Art und des Umfangs der bestehenden politischen
und verfassungsrechtlichen Regelungen zwischen den Gebieten ohne Selbstregierung und ihrer jeweiligen
Verwaltungsmacht;

149 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750.
150 A/AC.109/2012/2-11 und 13.
151 A/65/330 und Add.1.
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16. ersucht den Sonderausschuss außerdem, die Prüfung der Frage der Gebiete ohne Selbstregierung
fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber und über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

B

EINZELNE
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sich dessen bewusst, dass Amerikanisch-Samoa nach wie vor das einzige Gebiet der Vereinigten Staa-
ten ist, das von der Verwaltungsmacht finanzielle Hilfe für die Tätigkeit der Gebietsregierung erhält,

1. begrüßt es, dass die Gebietsregierung daran arbeitet, in den Fragen des politischen Status, der lo-
kalen Autonomie und der Selbstregierung Fortschritte zu erzielen und so politisch und wirtschaftlich voran-
zukommen;

2. spricht dem Gouverneur Amerikanisch-Samoas erneut ihren Dank dafür aus, dass er 2011 den
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker eingeladen hat, eine Besuchsdelegation in das Hoheitsgebiet zu entsenden,
fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern, wenn die Ge-
bietsregierung dies wünscht, und ersucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses, alle dazu erforderlichen
Maßnahmen zu treffen;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf
die Förderung des Bewusstseins der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der Charta der
Vereinten Nationen behilflich zu sein, und fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen
diesbezüglich auf, dem Hoheitsgebiet auf Antrag Hilfe zu gewähren;

4. fordert die Verwaltungsmacht auf, der Gebietsregierung bei der Diversifizierung und der Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft des Hoheitsgebiets behilflich zu sein und die Fragen der Beschäf-
tigung und der Lebenshaltungskosten anzugehen;

II

Anguilla

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Anguilla154 und anderen ein-
schlägigen Informationen,

unter Hinweis darauf, dass das von der Gebietsregierung ausgerichtete und durch die Verwaltungs-
macht ermöglichte Karibische Regionalseminar 2003 in Anguilla abgehalten wurde, also zum ersten Mal in
einem Gebiet ohne Selbstregierung,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Vertreterin Anguillas auf dem vom 30. Mai bis 1. Juni 2012 in
Quito abgehaltenen Pazifischen Regionalseminar erklärt hat, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets die
Sorge hegt, dass ihr das volle Spektrum der Entkolonialisierungsoptionen vorenthalten wird, während die
Gebietsregierung eine umfassende Überarbeitung der geltenden Verfassung anstrebt, insbesondere eine er-
hebliche Beschneidung der Befugnisse des Gouverneurs im Rahmen des 2011 begonnenen Überarbeitungs-
prozesses,

im Bewusstsein des Folgetreffens, das nach dem Pazifischen Regionalseminar 2012 zwischen dem Vor-
sitzenden des Sonderausschusses und dem Obersten Minister Anguillas stattfand, der erneut auf die dringen-
de Notwendigkeit einer Besuchsdelegation verwies,

Kenntnis nehmend von dem internen Prozess zur Überprüfung der Verfassung, den die Gebietsregie-
rung 2006 wiederaufnahm, der Arbeit der Kommission für Verfassungs- und Wahlreform, die im August
2006 ihren Bericht erstellte, der Abhaltung öffentlicher Veranstaltungen und anderer Konsultativtreffen im
Jahr 2007 über die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen, die der Verwaltungsmacht vorgelegt werden
sollen, und den 2008 und 2011 gefassten Beschlüssen, eine Gruppe einzusetzen, die den Entwurf einer neuen
Verfassung ausarbeiten und der Öffentlichkeit in dem Hoheitsgebiet zur Konsultation vorlegen soll,

sich dessen bewusst, dass es in den Beziehungen zwischen der Gebietsregierung und der Verwaltungs-
macht gewisse Schwierigkeiten und Spannungen im Hinblick auf Haushalts- und Wirtschaftsfragen gibt,

feststellend, dass das Hoheitsgebiet Mitglied des Rates karibischer überseeischer Länder und Hoheits-
gebiete und assoziiertes Mitglied der Karibischen Gemeinschaft, der Organisation der ostkaribischen Staaten
sowie der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik ist,

154 A/AC.109/2012/2.
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sich dessen bewusst, dass sich die Organisation der ostkaribischen Staaten und die Karibische Gemein-
schaft bereiterklärt haben, bei der Beilegung der Schwierigkeiten behilflich zu sein, denen sich die Gebiets-
regierung in ihren Beziehungen zur Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
gegenübersieht,

1. begrüßt die Vorbereitungen für eine neue Verfassung und fordert mit Nachdruck den möglichst
baldigen Abschluss der Gespräche über die Verfassung mit der Verwaltungsmacht, einschließlich der Kon-
sultation der Öffentlichkeit;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet auf Antrag bei seinen laufenden Bemühungen
behilflich zu sein, den internen Prozess zur Überprüfung der Verfassung voranzubringen;

3. nimmt Kenntnis von der ernsten Sorge, die die Karibische Gemeinschaft angesichts der Spannun-
gen zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung und der Verschlechterung der Regelungen für
die Verwaltung des Gebiets geäußert hat;

4. betont die Wichtigkeit des von der Gebietsregierung bereits früher geäußerten Wunsches, eine Be-
suchsdelegation des Sonderausschusses zu empfangen, fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung ei-
ner solchen Delegation zu erleichtern, wenn die Gebietsregierung dies wünscht, und ersucht den Vorsitzen-
den des Sonderausschusses, alle dafür erforderlichen Maßnahmen zu treffen;

5. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf
die Konsultation und Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der Charta be-
hilflich zu sein, und fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen diesbezüglich auf, dem
Gebiet auf Antrag Hilfe zu gewähren;

6. fordert die Verwaltungsmacht auf, der Gebietsregierung bei der Stärkung ihres Engagements im
Wirtschaftsbereich, einschließlich Haushaltsfragen, behilflich zu sein, nach Bedarf und wenn angezeigt mit
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1. betont, wie wichtig der 2005 vorgelegte Bericht der Kommission für die Unabhängigkeit Bermu-
das ist, der eine gründliche faktische Analyse im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit enthält, und bedau-
ert weiterhin, dass die Pläne für öffentliche Veranstaltungen und die Vorlage eines Grünbuchs an das Parla-
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V

Kaimaninseln

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über die Kaimaninseln157 und an-
deren einschlägigen Informationen,

unter Hinweis
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in Kenntnis dessen, dass die Entkolonialisierungskommission Guams bemüht ist, das Abstimmungsver-
zeichnis für die Volksabstimmung über die Entkolonialisierung zu erstellen, wie vom Gesetz verlangt, und
dafür zu sorgen, dass die noch nicht registrierten Personen rascher registriert werden können,

sich dessen bewusst, dass nach dem Recht der Vereinigten Staaten die Beziehungen zwischen der Ge-
bietsregierung und der Bundesregierung in allen Angelegenheiten, die nicht der Programmverantwortung ei-
nes anderen Bundesministeriums oder einer anderen Bundesbehörde unterliegen, der allgemeinen Verwal-
tungsaufsicht des Innenministers unterstehen159,

daran erinnernd, dass die registrierten und stimmberechtigten Wähler Guams in einem 1987 abgehal-
tenen Referendum den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats Guam gebilligt haben, mit
dem ein neuer Rahmen für die Beziehungen zwischen dem Hoheitsgebiet und der Verwaltungsmacht ge-
schaffen werden soll, der ein größeres Maß an interner Selbstregierung Guams vorsieht und das Recht des
Volkes der Chamorro von Guam auf Selbstbestimmung für das Gebiet anerkennt,

sowie daran erinnernd, dass die gewählten Vertreter und nichtstaatlichen Organisationen des Hoheits-
gebiets unter anderem auf dem Pazifischen Regionalseminar 2012 beantragt haben, Guam bis zur Selbstbe-
stimmung des Volkes der Chamorro und unter Berücksichtigung seiner legitimen Rechte und Interessen nicht
von der Liste der Gebiete ohne Selbstregierung zu streichen, mit denen der Sonderausschuss befasst ist,

sich dessen bewusst, dass die Verhandlungen zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregie-
rung über den Entwurf eines Gesetzes zur Konstituierung eines Freistaats Guam 1997 eingestellt wurden und
dass Guam danach einen Prozess zur Durchführung einer nicht verbindlichen Volksabstimmung der wahlbe-
rechtigten Bevölkerung der Chamorro zur Frage der Selbstbestimmung in Gang gesetzt hat,

in Kenntnis dessen, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmacht ihr Programm zur Übereignung von
überschüssigem, in Bundesbesitz befindlichem Grund und Boden an die Regierung Guams weiter durch-
führt,

feststellend, dass die Bevölkerung des Hoheitsgebiets eine Reform des Programms der Verwaltungs-
macht hinsichtlich der vollständigen, bedingungslosen und raschen Übereignung von Grundeigentum an das
Volk von Guam gefordert hat,

im Bewusstsein der tiefen Besorgnis, die die Zivilgesellschaft und andere über die möglichen sozialen,
kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der geplanten Verlegung von zusätzlichem
Militärpersonal der Verwaltungsmacht in das Hoheitsgebiet geäußert haben, namentlich auf den Sitzungen
des Ausschusses der Generalversammlung für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter
Ausschuss) und auf den Regionalseminaren,

sich dessen bewusst, dass die Einwanderung nach Guam dazu geführt hat, dass die indigene Bevölke-
rung, die Chamorro, in ihrer eigenen Heimat zur Minderheit geworden ist,

1. begrüßt die Einberufung der Entkolonialisierungskommission Guams für die Verwirklichung und
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Chamorro im Jahr 2011 und ihre Arbeit an einer Abstimmung
über die Selbstbestimmung;

2. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die Willensbekundung des Volkes der Chamorro zu be-
rücksichtigen, die von der wahlberechtigten Bevölkerung Guams bei dem Referendum von 1987 unterstützt
wurde und anschließend in guamisches Recht betreffend die Bemühungen der Chamorro um Selbstbestim-
mung eingegangen ist, legt der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung nahe, Verhandlungen über diese
Angelegenheit aufzunehmen, und betont, dass die allgemeine Lage in dem Hoheitsgebiet weiterhin genau
verfolgt werden muss;

3. ersucht die Verwaltungsmacht, in Zusammenarbeit mit der Gebietsregierung auch weiterhin den
ursprünglichen Grundbesitzern des Hoheitsgebiets Grundeigentum zu übereignen, die politischen Rechte
und die kulturelle und ethnische Identität des Volkes der Chamorro von Guam auch künftig anzuerkennen

159 United States Congress, Organic Act of Guam, 1950, in der geänderten Fassung.
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sich dessen bewusst, dass regionale Verbindungen für die Entwicklung eines kleinen Inselhoheitsge-
biets nützlich sein können und dass das Hoheitsgebiet Mitglied des Rates karibischer überseeischer Länder
und Hoheitsgebiete ist,

1. begrüßt die Annahme einer neuen Verfassung für das Hoheitsgebiet, die 2011 in Kraft trat, und die
Arbeit der Gebietsregierung im Hinblick auf die Festigung der in der Verfassung vorgesehenen Fortschritte;

2. ersucht die Verwaltungsmacht, dem Hoheitsgebiet zur Erleichterung seiner Arbeit in Bezug auf
die Aufklärung und Information der Öffentlichkeit im Einklang mit Artikel 73 Buchstabe b der Charta behilf-
lich zu sein, und fordert die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen diesbezüglich auf, dem Ge-
biet auf Antrag Hilfe zu gewähren;

3. begrüßt die Schritte in Richtung auf einen Beitritt des Hoheitsgebiets zum Vertrag über die Wirt-
schaftsunion der Organisation der ostkaribischen Staaten im Jahr 2012 und seine aktive Mitwirkung an der
Arbeit der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik;

4. fordert die Verwaltungsmacht, die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen sowie die Regionalorganisationen und sonstigen Organisationen auf, dem Ho-
heitsgebiet auch künftig Hilfe zu gewähren, um die Folgen des Vulkanausbruchs zu mildern;

VIII

Pitcairn

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über Pitcairn
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IX

St. Helena

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat erstellten Arbeitspapier über St. Helena162 und anderen ein-
schlägigen Informationen,

unter Hinweis auf die Erklärung des Vertreters St. Helenas auf dem vom 12. bis 14. Mai 2009 in Frigate
Bay (St. Kitts und Nevis) abgehaltenen Karibischen Regionalseminar,

unter Berücksichtigung des singulären Charakters St. Helenas, was seine Bevölkerung, seine geografi-
sche Lage und seine natürlichen Ressourcen betrifft,

sich dessen bewusst, dass St. Helena nach wie vor von der Verwaltungsmacht einen Haushaltszuschuss
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in Kenntnis des 2002 erschienenen Berichts des Gremiums zur Prüfung der Modernisierung der Verfas-
sung und in Anerkennung der zwischen der Verwaltungsmacht und der Gebietsregierung vereinbarten Ver-
fassung, die 2006 in Kraft trat,

feststellend, dass die Verwaltungsmacht aufgrund der Empfehlungen einer unabhängigen Untersu-
chungskommission und der Entscheidung des Berufungsgerichts der Verwaltungsmacht beschloss, Teile der
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Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Tür-
kei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Frankreich.

67/133. Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker für das Jahr 2012, das die
Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit über die
Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonialisierung betrifft167,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die anderen Resolutionen und Be-
schlüsse der Vereinten Nationen betreffend die Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung,
insbesondere die Resolution 66/90 der Generalversammlung vom 9. Dezember 2011,

in Anbetracht der Notwendigkeit flexibler, praktischer und innovativer Ansätze bei der Überprüfung
der Selbstbestimmungsoptionen für die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung im Hinblick auf die Umset-
zung des Aktionsplans für die Dritte Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Verbreitung von Informationen als Instrument zur För-
derung der Zielsetzungen der Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die Weltöffentlichkeit dabei
spielt, die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestimmung wirksam zu un-
terstützen,

in Anbetracht der Rolle, welche die Verwaltungsmächte bei der Übermittlung von Informationen an
den Generalsekretär im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73 Buchstabe e der Charta der Verein-
ten Nationen spielen,

sowie in Anbetracht der Rolle, welche die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information über die
Informationszentren der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene bei der Verbreitung von Informationen
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen spielt,

unter Hinweis
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tionen den Gebieten ohne Selbstregierung helfen können), das im Mai 2009 für die Entkolonialisierungs-
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Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bru-
nei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroa-
tien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mon-
golei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
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davon Kenntnis nehmend, dass das Pazifische Regionalseminar vom 30. Mai bis 1. Juni 2012 in Quito
abgehalten wurde,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle anderen Resolutionen und Beschlüsse zur Entko-
lonialisierung, so auch ihre Resolution 65/119, mit der sie den Zeitraum 2011-2020 zur Dritten Internationa-
len Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus erklärte, und fordert die Verwaltungsmächte gemäß diesen
Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete ohne Selbstregierung
die möglichst baldige uneingeschränkte Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Unab-
hängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Kolonialismus in jedweder Erscheinungsform, ein-
schließlich wirtschaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Nationen, der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte170 unvereinbar ist;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu tun, was für die vollständige und rasche Be-
seitigung des Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen der Char-
ta, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Bestrebungen der unter Kolonialherrschaft stehen-
den Völker, ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, gemäß den einschlägigen Re-
solutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung auszuüben;

5. fordert die Verwaltungsmächte auf, mit dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker umfassend zusam-
menzuarbeiten, um so bald wie möglich ein konstruktives, auf den jeweiligen Fall zugeschnittenes Arbeits-
programm für die Gebiete ohne Selbstregierung zu erstellen und abzuschließen, das die Durchführung des
Mandats des Sonderausschusses und der einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich
auch der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, erleichtern soll;

6.
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ausschusses und der einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich der bestimmte Gebiete
betreffenden Resolutionen, zu erleichtern;

e) im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich den be-
stimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, auch künftig Besuchsdelegationen und Sondermissionen in die
Gebiete ohne Selbstregierung zu entsenden;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Informationen über die Arbeit des Sonderausschus-
ses einzuholen und zu verbreiten, und den Völkern der Gebiete ohne Selbstregierung die Teilnahme an diesen
Seminaren zu erleichtern;

g) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung der Ziele der Erklärung und für die Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltweiten Unterstützung seitens der
Regierungen wie auch seitens nationaler und internationaler Organisationen zu versichern;

h) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völkern der Gebiete ohne Selbstregierung zu bege-
hen;

8.
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15. fordert alle Verwaltungsmächte auf, an der Arbeit des Sonderausschusses voll mitzuwirken und
sich an seinen künftigen Tagungen offiziell zu beteiligen;

16. billigt  den Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die G.r  TD
.0004n


